
Protokoll der Kreisgemeindeversammlung  
 
 
Datum Montag, 14. November 2011, 20.00 Uhr 

Ort  Aula der Primarschule Andelfingen 

Vorsitz Peter Stocker, Präsident 

Protokoll Monika Peter, Schulverwaltung 

Stimmenzähler  Mathias Bordt, Andelfingen 

Stimmberechtigte 35 Personen 

nicht stimmberechtigt 6 Personen 

Traktandum 

1. Genehmigung des Voranschlages 2012 und Festsetzung des Steuerfusses auf 23 % der  
 einfachen Staatssteuer (Vorjahr 23 %) 
 
Einleitung 
Peter Stocker hält fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss öffentlich angekündigt wurde und die 
Aktenauflage fristgerecht stattgefunden hat.  
 
 
1. Genehmigung des Voranschlages 2012 und Festsetzung des Steuerfusses 

auf 23 % der einfachen Staatssteuer (Vorjahr 23 %) 
Peter Stocker, Präsident und Finanzvorstand, erläutert aufgrund verschiedener Tabellen den 
Voranschlag 2012, die Entwicklung des Steuerfusses sowie die längerfristige Finanzplanung. 

 Rechnung 2010  Voranschlag 2011  Voranschlag 2012 
 
Aufwand Fr. 6'514'812.60 Fr. 6'688’530 Fr. 7'269’054
  
Ertrag Fr. 6'636'728.15 Fr. 6'079’230 Fr. 6'483’624 
Aufwandüberschuss Fr. 121'915.55 Fr. 609’300 Fr. 785’430 
Nettoinvestitionen Fr. 22'141.50 Fr. 9’000 Fr. 8’500 
o. Abschreibungen Fr. 446'941.50 Fr. 403’300 Fr. 333’600 
a.o. Abschreibungen Fr. 0 Fr. 300’000 Fr. 324’900 
Steuerfuss  23 %  23 %  23 % 
 
Die Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 27.9.2011 den Voranschlag 2012 der Sekun-
darschule gutgeheissen. 
 
Bei einem Steuerfuss von 23 % (Vorjahr 23 %) ist ein Aufwandüberschuss von  
Fr. 785'430.00 zu erwarten, der dem Eigenkapital belastet wird. 
 
Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 7'269'054.00 und einen Ertrag von  
Fr. 6’483'624.00, sodass ein Aufwandüberschuss von Fr. 785'430.00 resultiert. In der Laufenden 
Rechnung sind ordentliche Abschreibungen von Fr. 333'600.00 und ausserordentliche Abschrei-
bungen von Fr. 324'900.00 berücksichtigt. 
 
Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von  
Fr. 8'500.00 aus. 
 
Erläuterungen zum Finanzausgleich 
Änderungen ergeben sich durch die Einführung des neuen Finanzausgleichgesetzes. Die grösste 
Abweichung gegenüber dem Vorjahr entstand dadurch, dass die Lehrerbesoldung neu zu 80% 
(Vorjahre 50%) durch die Schulgemeinde zu tragen ist.  
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Die Berechnungen unseres externen Finanzberaters, Herr Gerber, zeigen nach wie vor, dass es 
zwar starke Auswirkungen auf einzelne Gemeinden geben kann, doch für die Sekundarschule 
Andelfingen heben sich die positiven und die negativen Aspekte auf.  
 
Fragen aus der Versammlung 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Antrag  
Die Sekundarschulpflege beantragt der Kreisgemeindeversammlung, den Voranschlag 2012 mit 
der Festsetzung des Steuerfusses auf 23% zu genehmigen. 
 
Abschied RPK 
Die RPK beantragt der Kreisgemeindeversammlung, den Voranschlag 2012 mit der Festsetzung 
des Steuerfusses auf 23 % zu genehmigen. 

Beschluss 
Die Kreisgemeindeversammlung genehmigt den Voranschlag 2012 der Sekundarschule Andel-
fingen einstimmig. 
 
 

Allgemeine Informationen 
Schulpflege und Schulleitung überprüfen regelmässig die längerfristige Klassen-Aufteilung und Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler. Als Planungsgrundlage wird aufgrund der von den Primarschulen 
gemeldeten Zahlen mit durchschnittlich 88 Erstklässler/-innen gerechnet. In diesem Schuljahr waren es 
95 Neueintritte, nämlich 66 der A-, 24 der B- und 5 der C-Stufe. Um diese Konstellation mit den zur 
Verfügung stehenden Vollzeiteinheiten des Volksschulamtes optimal zu organisieren, sind Änderungen 
der gewohnten Klassenzuteilungen nötig. Seit August 2011 gibt es eine gemischte Klasse mit A- und B-
Schüler/-innen.  
Die Sekundarschule setzt ab Schuljahr 2012 / 2013 auf das Modell mit je zwei Stammklassen der A- 
und B-Stufe und zwei Fächern, die in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet werden.  
 
Peter Stocker nimmt Stellung zum Zeitungsartikel im Landboten vom 10.11.2011. Da stand, dass die 
Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon auch an eine Fusion mit Nachbar Andelfingen denke. Das 
Schulhaus in Ossingen könnte besser ausgelastet werden, wenn die Schüler aus Thalheim und Gütig-
hausen in Ossingen statt in Andelfingen unterrichtet würden. Mit diesem Szenario wurde die Schulpfle-
ge der Sekundarschule Andelfingen erstmals durch diesen Zeitungsartikel konfrontiert. Peter Stocker 
betont, dass bis jetzt keine Gespräche stattgefunden haben, die Sekundarschule aber grundsätzlich für 
alle Ideen ein offenes Ohr hat. Welche Veränderungen im Schulwesen aber noch folgen, kann niemand 
genau voraussehen. 
 
 
Anfragen 
Gemäss § 51 des Gemeindegesetzes können Anfragen bis zehn Arbeitstage vor der Versammlung 
schriftlich an die Sekundarschulpflege eingereicht werden. 
 
Es sind keine Anfragen eingegangen. 
 
 
Versammlungsablauf 
Der Präsident fragt die Anwesenden, ob gegen die formelle Durchführung der Versammlung Einwände 
erhoben werden. Es erfolgen keine Wortmeldungen. 

Peter Stocker bedankt sich bei den anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das Interes-
se und das entgegengebrachte Vertrauen.  
 
 
 
 
8450 Andelfingen, 14. November 2011 Sekundarschulpflege Andelfingen 
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Die Protokollführerin  Monika Peter ______________________________ 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls: 
 
Der Präsident   Peter Stocker ______________________________ 
 
 
Der Stimmenzähler  Mathias Bordt ______________________________ 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in Form eines Rekurses innert 30 Tagen vom Beginn 
der Auflage an gerechnet beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, einzurei-
chen (§ 54 Gemeindegesetz, GG). 

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die poli-
tischen Rechte (§ 2 GPR) und ihre Ausübung innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, erhoben werden (§ 
151 a GG). 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung gestützt auf § 151 GG innert 30 Tagen 
von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Andelfingen, Schloss-
gasse 14, 8450 Andelfingen erhoben werden. 

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist soweit möglich beizulegen. 

 


